
 Samstag, 24. August 2019

Gemeinsame 
Bekanntmachungen

Herausgeber sind die Stadt Donauwörth, 
die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, 
Mertingen, Marktgemeinde Kaisheim, 
Stadt Rain, Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim mit Stadt Monheim sowie den 
Gemeinden Buch dorf, Daiting, Rögling 
und Tagmersheim.
Die Anschriften und Kontaktdaten finden 
Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt.
Satz: Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 1 „Rat zur Herbstsaat“
Das Amt für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten Nördlingen 
und der Erzeugerring für Pflanzen-
bau Südbayern veranstalten im Sep-
tember folgende Informationsa-
bende „Rat zur Herbstsaat“

Beginn jeweils 20.00 Uhr
2.9.2019 Vereinsheim 
 Balgheim
3.9.2019 Gemeindevereinszentrum 
 Ehingen
5.9.2019 Gasthaus Neuwirt 
 Bayerdilling
6.9.2019 Sportgaststätte 
 Riedlingen
9.9.2019 Feuerwehrhaus 
 Tagmersheim

Alle Landwirte sind herzlich ein-
geladen.

Poststelle AELF Nördlingen
Oskar-Mayer-Str. 51
86720 Nördlingen
Telefon: 09081 21 06 51
Fax:  09081 21 06 55
e-mail: poststelle@aelf-nd.bayern.de 
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Nr. 1 Veranstaltungen
Sie interessieren sich für Veranstal-

tungen in Rain? Dann besuchen Sie 
unsere Website. Unter www.rain.de 
– Aktuelles - Veranstaltungen finden 
Sie unseren täglich aktualisierten Ver-
anstaltungskalender. Schauen Sie doch 
mal Rain!

Nr. 2 Wahl zum Jugendrat – 
Weitere Kandidaten 
gesucht!

Bekanntermaßen soll es in der Stadt 
Rain wieder einen Jugendrat geben, der 
den Stadtrat in allen Fragen der Ju-
gendarbeit und der die Jugendlichen 
betreffenden Angelegenheiten berät. Er 
soll aus neun Mitgliedern bestehen, die 
für zwei Jahre gewählt werden. 

Die Wahl ist für den 24.9.2019 ge-
plant. Sie kann aber nur stattfinden, 
wenn sich bis spätestens Dienstag, 
den 3.9.2019, 16 Uhr weitere Jugend-
liche zur Wahl stellen, in dem sie sich 
in die im Rathaus/Bürgeramt (Zimmer 
1 oder 2) zu den üblichen Öffnungs-
zeiten aufliegende Vorschlagsliste ein-
tragen.  

Wählbar sind alle Jugendlichen, die 
am Wahltag zwischen 13 und 21 Jahre 
alt sind – also zwischen dem 25.9.1998 
und dem 24.9.2006 geboren sind – 
und seit mindestens 24.6.2019 in Rain 
mit Stadtteilen ihren Hauptwohnsitz 
haben.

Nr. 3 Fällige Gemeindesteuern- 
Steuertermin 15. August 
2019

Am 15. August waren zur Zahlung 
an die Stadtkasse Rain fällig:
• die 3. Rate der Gewerbesteuervo-

rauszahlung 2019
• die 3. Rate der Grundsteuer 2019 

(soweit diese nicht in einem Jahres-
betrag entrichtet wird.)
Um umgehende Einzahlung bzw. 

Überweisung wird gebeten. Soweit 
Einzugsermächtigungen vorliegen, 
wurden diese von der Stadtkasse Rain 
durchgeführt. 

Nr. 4 Außensprechstunde der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Donau-Ries (KJF) 

Am Mittwoch, 28.8.2019, findet 
zwischen 14 – 17 Uhr im Sprechzim-
mer im 1. OG im  „Treffpunkt am Ba-
yertor“ die Außensprechstunde der 
Kinder- und Jugendhilfe Donau-Ries 
(KJF) statt. 

Interessenten melden sich bitte vor-
her telefonisch beim Büro der Erzie-
hungsberatungsstelle in Donauwörth 
unter der Telefon 0906/746600 an.

Nr. 5 Haltestelle im freige-
stellten Schülerverkehr in 
der Alten Bayerdillinger 
Straße

312/2002 
Mo-Fr (S)

Rain, Alte Bayerd. Str.  
Rain, Grundschule  
Rain, Schulzentrum

7.23 Uhr 
7.28 Uhr 
7.30 Uhr
FSV 
Mi, Fr (S)

FSV 
Mo, Di, Do (S)

312/2003 
Mo-Fr (S)

312/2011 
Mo-Fr (S)

312/2012 
Mo-Fr (S)

312/2015 
Mo-Fr (S)

Rain, Grundschule 
Rain, Schulzentrum 
Grundschule 
Rain, Alte Bayerd. Str.

11.25 Uhr 
11.28 Uhr 
 
11.31 Uhr

11.25 Uhr 
 
 
11.28 Uhr

13.09 Uhr 
13.10 Uhr 
 
13.12 Uhr

 
15.23 Uhr 
15.28 Uhr 
15.35 Uhr

 
16.18 Uhr 
16.20 Uhr 
16.25 Uhr

 
17.18 Uhr 
17.20 Uhr 
17.25 Uhr

Ab dem neuen Schuljahr 2019/2020 
besteht für die Schüler der Rainer 
Grund-, Mittel- und Realschule die 
Möglichkeit, ab der Haltestelle „Alte 
Bayerdillinger Straße“ kostenlos zu den 
Rainer Schulen und zurück befördert 
zu werden.

Die Beförderung erfolgt im freige-
stellten Schülerverkehr und ist damit 
ohne Fahrkarte möglich.

Die Fahrzeiten richten sich nach 
dem unten aufgeführten Fahrplan:

Hundehaltern oder die für die Hunde 
jeweils verantwortliche Person zu be-
seitigen. Insbesondere regelt § 3 der ge-
meindlichen Reinigungs- und Sicher-
heitsverordnung, dass es verboten ist, 
Gehwege durch Tiere verunreinigen zu 
lassen.

In diesem Zusammenhang bitten 
wir alle Hundehalter, darauf zu ach-
ten, dass ihr Hund nicht die öffentli-
chen Anlagen, Parkanlagen und Wie-
sen durch Hundekost verschmutzt. 

Amtsblatt der Stadt Rain bekanntge-
macht und ist im Internet unter www.
rain.de oder im Rathaus, Hauptstraße 
60, 86641 Rain, zu den üblichen Öff-
nungszeiten jederzeit einsehbar. Nach 
dieser Verordnung können Verstöße mit 
einer Geldbuße belegt werden.

Nr. 7 Ferienprogramm 2019 der 
Stadt Rain 

Es gibt noch freie Plätze! Die noch of-

Fahrplan 2019/2020 gültig ab: Mon-
tag, 9.9.2019

Die Fahrten finden nur an Schulta-
gen (S) statt.

Nr. 6 Verunreinigungen von 
Plätzen, Friedhöfen, 
Straßen und Wegen durch 
Hundekot und anderen 
tierischen Exkrementen

Es häufen sich die Beschwerden 
über die Verunreinigung der Bürger-
steige und Parkanlagen durch Hunde-
kot. Von Hunden verursachte Verun-
reinigungen der öffentlichen Straßen 
und Wege sind unverzüglich von den 

Auch Grundstücksbesitzer verwahren 
sich gegen derartige Verschmutzungen. 
Auf Kinderspiel- und Sportplätzen so-
wie dem gesamten Schulgelände ist je-
des Mitführen von Hunden verboten.

Wir bitten Sie darauf zu achten, dass 
ihr Hund sein großes Geschäft nicht 
auf öffentlichen Bereichen verrichtet. 
Bitte beseitigen Sie umgehend die Hin-
terlassenschaften Ihres Hundes, nur 
dann sind Sie und ihr „bester Freund“ 
von allen Mitbürgern stets gern gese-
hen.

Die von der Stadt Rain am 9.10.2003 
erlassene Verordnung über die Rein-
haltung und Reinigung der öffentli-
chen Straßen und Sicherung wurde im 

fenen Kurse können Sie auf  
www.rain.de einsehen oder persön-
lich bzw. telefonisch (09090/703-117) 
erfragen.

Die Anmeldungen für das Ferien-
programm Rain sind von Montag bis 
Freitag, 8.00 bis 12.30 Uhr, im Rat-
haus möglich. 2. OG,  Zimmer 44.

Nr. 8 Gemeinsame Bekanntma-
chungen

Auf die gemeinsamen Bekanntma-
chungen wird verwiesen.

Leo Meier 
2. Bürgermeister

Amtsblatt
der Gemeinde 
Asbach-Bäumenheim
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung 
Rathausplatz 1, 
86663 Asbach-Bäumenheim 
Telefon 0906/2969 - 0 
Telefax 0906/2969 - 40 
Internet: 
www.asbach-baeumenheim.de 
Satz: 
Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf
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Nr. 1 Bebauungsplan 
„Römerstraße Süd“ 
der Gemeinde und 
Gemarkung Asbach-Bäu-
menheim; Bekannt-gabe 
des Satzungsbe-
schlusses und des Inkraft-
tretens nach § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat Asbach-Bäu-
menheim hat in der Sitzung am 
21.05.2019 den vorgenannten Be-
bauungsplan behandelt, die einge-
gangenen Stellungnahmen der Träger 
der öffentlichen Belange entsprechend 
dem Abwä-gungsprotokoll gegenei-
nander abgewogen und den Bebau-
ungsplan „Römerstraße Süd“ in der 
Fassung vom 21.05.2019, bestehend 
aus Planzeichnung mit Legende und 

Verfahrensvermerken, Satzung und 
Begründung als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan tritt gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB mit der heutigen 
Veröffentlichung in Kraft. Jedermann 
kann den Bebauungsplan bestehend 
aus Planzeichnung mit Legende und 
Verfahrensvermerken, Textteil und Be-
gründung gem. § 10 Abs. 4 BauGB 
vom Tag der Bekanntmachung an bei 
der Gemeinde im Bauamt des Rat-
hauses, Zimmer Nr. 6/EG einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft ver-
langen.
Hinweise:
a)   Gem. § 44 Abs. 5 BauGB:   

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche nach den 
§§ 39-42 BauGB sowie des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
dieser Entschädigungsansprüche 
bei nicht fristgerechter Geltend-
machung wird hingewiesen.

b)  Gem. § 215 Abs. 2 BauGB:  
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr., 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans,
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Asbach-Bäumenheim, den 
19.08.2019

Martin Paninka 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Bodenrichtwerte 
Asbach-Bäumenheim 
zum Stand vom 31.12.2018

Der Gutachterausschuss für 
den Bereich des Landkreises Do-
nau-Ries hat gemäß § 196 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 10 
Immobilienwertermittlungsverord-
nung (ImmoWertV) und §§ 12 ff 
der Gutachterausschussverordnung 
(BayGaV) Bodenrichtwerte zum 
31.12.2018 nach den Bestimmungen 
des BauGB, der ImmoWertV und der 
BayGaV ermittelt. 

Zu beachten ist, dass der Boden-
richtwert keine besonderen Gegeben-
heiten oder Wertanteile für Aufwuchs, 
Gebäude, bauliche oder sonstige Anla-
gen bewertet. Dies bedarf einer Indivi-
dualbewertung.

Der Bodenrichtwert hat grund-
sätzlich keine bindende Wirkung und 
dient in erster Linie der Orientierung.

Die für die Gemeinde Asbach-Bäu-
menheim festgelegten Bodenricht-
werte für Bauland, Ackerland und 
Grünland, samt den jeweiligen Vorbe-
merkungen, werden im Rathaus As-
bach-Bäumenheim, Rathausplatz 1, 
86663 Asbach-Bäumenheim, Bürger-
büro (EG), in der Zeit vom 26.August 
bis einschließlich 25. September 
2019 zu den Rathausöffnungszeiten 
öffentlich zur Einsichtnahme ausge-
legt. Ebenso finden Sie die für die Ge-
meinde Asbach-Bäumenheim fest-
gelegten Bodenrichtwerte online auf 
unserer Homepage: www.asbach- 
baeumenheim.de unter der Rubrik 
„Bauen“.

Nähere Auskünfte über die Bo-
denrichtwerte erteilt die Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses im 
Landratsamt Donau-Ries, Pflegstra-
ße 2 - 86609 Donauwörth, Zimmer 
Haus C 2.91, Tel.: 0906/74 – 178 (§ 
196 Abs. 3 Satz 2 BauGB, § 13 Abs. 3 
Satz 3 BayGaV). Schriftliche Bestäti-
gungen der Bodenrichtwerte sind ge-
bührenpflichtig.

Nr. 3 Besuche des Bürger-
meisters bei Alters-  
und Ehejubiläen

Wie bereits bekanntgegeben, lässt 
sich leider aus datenschutzrechtlichen 

Gründen die seit vielen Jahren übliche 
Praxis der Besuche des Bürgermei-
sters zu runden Geburtstagen ab dem 
80. Lebensjahr sowie zu Ehejubiläen 
in dieser Form nicht mehr aufrechter-
halten. 

Nach Gesetzeslage (EU Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
Bayerisches Datenschutzgesetz (Bay-
DSG) und Bundesmeldegesetz 
(BMG)) können Glückwünsche und 
Besuche des Bürgermeisters zu Alters- 
und Ehejubiläen nur noch dann er-
folgen, wenn die betreffenden Jubilare 
keine Übermittlungs- oder Aus-
kunftssperre zu ihren persönlichen 
Daten haben eintragen lassen. 

Wenn auf Ihren Wunsch hin im 
Bürgerbüro für Sie eine Übermitt-
lungs- oder Auskunftssperre eingetra-
gen wurde und Sie aber dennoch ei-
nen Besuch des Bürgermeisters zu 
Ihrem Alters- oder Ehejubiläum wün-
schen, dann bitten wir Sie, sich recht-
zeitig mit unserem Bürgerbüro in Ver-
bindung zu setzen. 

Der Bürgermeister besucht Sie 
auch weiterhin gerne.

Wir bedauern diese Entwick-
lung, dürfen uns aber selbstverständ-
lich über die entsprechenden Gesetze 
nicht hinwegsetzen. Für Ihr Verständ-
nis bedanken wir uns sehr herzlich.

Nr. 4 Kulturherbst

Die Gemeinde lädt auch in die-
sem Jahr wieder zu zahlreichen Ver-
anstaltungen im Rahmen des 18. As-
bach-Bäumenheimer Kulturherbstes 
ein. In Zusammenarbeit mit den ört-
lichen Vereinen und Organisationen, 
denen wir für ihr überaus großes En-
gagement herzlich danken, konnte 
wieder ein abwechslungsreiches und 
attraktives Programm zusammenge-
stellt werden.

Einzelheiten zu unseren Veran-
staltungen und zum Kartenvorver-
kauf finden Sie in den Programm-
heften, die Anfang September an alle 
Haushalte in Asbach-Bäumenheim 
verteilt werden und im Rathaus er-
hältlich sind oder auf der Home-
page der Gemeinde unter www. 
asbach-baeumenheim.de

Nr. 5 Termine der Woche
Termine finden Sie im Ver-

anstaltungskalender auf unserer 
Homepage unter: www.asbach- 
baeumenheim.de und täglich unter 
der Rubrik „Wohin heute?“ in der Do-
nauwörther Zeitung.

Nr. 6 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekanntma-
chungen wird verwiesen.

Martin Paninka 
Erster Bürgermeister
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Nr. 1 Urlaubsvertretung
Der Erste Bürgermeister Günther 

Pfefferer befindet sich vom 12.8.2019 
bis einschließlich 28.8.2019 im Urlaub. 
Ab Donnerstag, 29.8.2019 ist er zu den 
üblichen Amtszeiten wieder erreichbar.

Während der Urlaubszeit wird er 
von der 2. Bürgermeisterin, Frau Anita 
Ferber, vertreten.

Die Dienstzeiten der 2. Bürgermei-
sterin sind:
Mo. und Di. 15.00 – 16.00 Uhr
Mi. 15.00 – 15.30 Uhr
Do. 16.00 – 18.00 Uhr

In dringenden Fällen können Ter-

mine, die außerhalb dieser Zeit liegen, 
unter folgender Tel.-Nr. vereinbart wer-
den:
Mobil: 01 70 - 8 39 58 83
Stadt/Vorz.:  0 90 91 - 90 91 12

Nr. 2 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vorhe-
riger Vereinbarung mit der Stadt Mon-
heim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 von Mon-
tag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch ent-

gegen genommen, wenn zeitgleich eine 
größere Anlieferung stattfindet. Die 
Gebühren hierfür sind sofort zu bezah-
len.

Nr. 3 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an der 
Nürnberger Straße ist bis November 
am Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr 
und am Samstag von 9.00 bis 13.00 
Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 4 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürnber-

ger Straße ist bis November am Freitag 
von 15.00 bis 17.00 Uhr und am Sams-
tag von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

i.V. Ferber 
2. Bürgermeisterin

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekanntma-
chungen

Auf die Gemeinsamen Bekanntma-
chungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B)  ZWECKVERBAND ZUR 
WASSERVERSORGUNG 
DER USSELBACHGRUPPE

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der 
Usselbachgruppe für das 
Haushaltsjahr 2019

Die Verbandsversammlung hat die 
Haushaltssatzung für 2019 in der Sit-
zung vom 15.7.2019, lfd. Nr. 63 be-
schlossen.

Die Haushaltssatzung des Zweck-
verbandes enthält keine nach Art. 40 
Abs. 1 Satz 1 KommZG in Verbindung 
mit Art. 67 und 71 GO genehmigungs-
pflichtigen Teile.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Geschäftsstel-
le der VG - Kämmerei – Zimmer Nr. 
101 amtlich bekannt gemacht. (Art. 24 
KommZG)

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 
1. Januar 2019 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Bekannt-
machung einer neuen Haushaltssat-
zung während des ganzen Jahres in der 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim 
Zimmer Nr. 101 innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit 

(Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 
Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 BekV).

Daiting, 19.8.2019
Zweckverband zur Wasserversor-

gung der Usselbachgruppe
Wildfeuer 

Erster Vorsitzender

Nr. 2 HAUSHALTSSATZUNG 
des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der 
Usselbachgruppe 
(Landkreis Donau-Ries) 
für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß der Verbandssatzung und 
der §§ 41 und 42 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
der Zweckverband folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit festgesetzt; er schließt  
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit € 
289.396,00
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit € 
929.707,00
ab.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Aus-
gaben im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im 

Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
1) Betriebskostenumlage  

Eine Betriebskostenumlage wird 
nicht erhoben.

2) Investitionsumlage  
Eine Investitionsumlage wird nicht 
erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 

zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Haushaltsplan wird auf 
€ 20.000,00 festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht 

vorgenommen.
§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Daiting, 12.8.2019
Zweckverband zur Wasserversor-

gung der Usselbachgruppe
Wildfeuer 

Erster Vorsitzender


